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Wir beteiligen uns an einer Veranstaltung der Zürcher Frauenzentrale:

10. AHV-Revision: Für oder gegen die Frauen?
Es referieren:

Frau Nationalrätin Vreni Spoerry-Toneatti
Frau Nationalrätin Monika Stocker-Meier

anschliessende Podiumsdiskussion mit den Referentinnen

Podium:
Frau Lynn Blattmann, GP
Frau Lisbeth Fehr, SVP

Frau Georgette Grossenbacher, EVP
Frau Dr. Marlies Voser-Huber, SP

Frau Andrea Widmer Graf, LdU
Frau Rosmarie Zapf!, CVP

Donnerstag, 12. September 1991,17.00 - 19.00 Uhr
Carlton Elite Hotel, Grosser Saal, Bahnhofstrasse 41, 8001 Zürich

10. AHV-Revision:

Gerechtigkeit für Frauen im Alter?

Die 10. AHV-Revision ist eines der Haupt-
themen der kommenden Herbst-Session
im Nationalrat, und so ganz ohne Span-
nung wird dieses Traktandum kaum über
die Bühne gehen. Vieles ist (jedenfalls
nach aussen hin) noch unklar: Zwar stell-
te sich der Ständerat hinter die Vorlage
aus dem Departement Cotti, doch wies
die vorbereitende Nationalratskommission
den Entwurf mit der Auflage zurück, wei-
tere Berechnungsgrundlagen für ein Split-
ting zu liefern. Auch das Rentenalter steht
erneut zur Diskussion, und schliesslich
wird auch die Frage nach den Kosten eine
Rolle spielen.

Und wo bleiben die Anliegender Frau-

en, mag sich eine(r) fragen-die 10. AHV- I

Revision war ja ursprünglich als Frauen-
Revision geplant -, werden diese einmal
mehr auf die lange Bank geschoben? Die

Befürchtung hegen nicht wenige, und vor
diesem Hintergrund ist von kirchlichen
Kreisen eine Petition mit dem Titel 'Ge-
rechtigkeit für Frauen im Alter' lanciert
worden.

Liste der Ungerechtigkeiten
Wie kann mehr Gerechtigkeit ver- |

wirklicht werden? Dazu zuerst einen Blick
auf einige der gröbsten Geschlechter-
Ungerechtigkeiten in der heute gültigen
AHV-Gesetzgebung:
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• Erste Ungerechtigkeit:
Die jetzige Lösung geht vom Ehemann
und Familienvater als Ernährer aus. Er-
nährerinnen lösen für sich und ihre Ehe-
manner keine Ehepaar-Renten aus.

• Zweite Ungerechtigkeit:
Die Ehefrau gelangt über ihren Mann zu
Rentenleistungen. Sie hat keinen eigenen
Rentenanspruch und löst keine eigenen
Leistungen aus.

• Dritte Ungerechtigkeit:
Im Falle einer Scheidung verliert die
Ehefrau die Partizipation an der Rente
des Ex-Ehemannes (Ausnahme: nach
dessen Tod). Ihre Rente wird nach der
Scheidung aufgrund ihrer eigenen (meist
lückenhaften) Beiträge berechnet.

• Vierte Ungerechtigkeit:
Kinder erziehen, Verwandte pflegen und
haushalten gelten nicht als eine Arbeit,
die eine Rente auslösen kann.

• Fünfte Ungerechtigkeit:
Alleinstehende Frauen mit geringem Ein-
kommen kommen nicht auf eine ange-
messene Rente.

Und die Lösungen?
Bereits im Ständerat (beinahe) un-

umstritten waren eine neue Rentenfor-
mel zugunsten tiefer Renten, die Witwer-
rente(l), die Verbesserungen zugunsten
geschiedener Frauen und der erleichterte
Zugang zu Flilflosenentschädigungen.

Zentrale Frage im Nationalrat wird
wohl der vor allem von Frauenseite gefor-
derte Systemwechsel mit dem 'Splitting'
sein. Das Splitting, die sogenannte 'zivil-
standsunabhängige' Rente, kommt den
Vorstellungen einer wirklich geschlech-

Einladung

Auf den Spuren
unserer Ahninnen

Historischer Stadtrundgang
durch das 'Literarische Zürich'

Mittwoch, 4. September 1991

Treffpunkt: 18.30 Uhr
beim Brunnen auf dem Weinplatz

Nach unserem Frühlingsrundgang
durchdas'Medizinische Zürich'führt
uns die Flistorikerin Verena E. Müller
diesmal auf den Spuren bekannter
und weniger bekannter schreiben-
der Frauen, von Ida Bindschedler
bis Johanna Spyri, von Ricarda Fluch
bis Sophie LaRoche und Josephine
Stadlin.

terunabhängigen Rente wohl am näch-
sten. Die Frage ist jedoch, ob und mit
welchen Nachteilen diese Geschlechter-
Gleichheit verknüpft wird: Splitting be-
deutet ja, die Rentengutschriften eines
Ehepaares je hälftig der Frau und dem
Mann gutzuschreiben.

Das allein genügt jedoch nicht: Um
bei diesem System auf eine genügende
Rente zu kommen, sind Gutschriften für
die Jahre der Kindererziehung resp. Ver-
wandtenpflege absolut unabdingbar. In

diesem Punkte werden die Vorstellungen
innerhalb des Nationalrates wohl weit aus-
einandergehen.

Splitting: ja, aber wie?
Im Zusammenhang mit dem Split-

ting gibt es drei diskussionswürdige Vor-
schläge: Beizweien (demjenigen der FDP
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und der Eidg. Kommission für Frauen-
fragen) ist mit dem Splitting die Herauf-
setzung des Rentenalters für Frauen auf
65 Jahre verbunden; der dritte Vorschlag
(SP/SGB) arbeitet mit einem Rentenalter
von 62 Jahren von Frau uncf Mann. Es
leuchtet ein, dass der Vorschlag mit dem
niedrigeren Rentenalter die teurere Va-
riante ist.

Wie geht es weiter?
Ende August werden der nationalrät-

liehen Kommission die Unterlagen und
Berechnungen bezüglich der verschiede-
nen Splitting-Lösungen vorliegen. Am 10.
September dann soll die nationalrätliche
Kommission ihren Entscheid treffen.

Am 12. September haben Sie im
Rahmen der Veranstaltung der Aktiven
Staatsbürgerinnen und der Frauenzen-
trale Gelegenheit, von Vreni Spoerry und
Monika Stocker das allerneueste zu die-
sem Thema zu erfahren und herauszufin-
den, ob wir der 'Gerechtigkeit für Frauen
im Alter' mit der 10. AHV-Revision ein
Stück näher kommen.

PS: Bei der ganzen Diskussion rund
um die AHV sollten wir nicht vergessen,
dass die AHV (plus allfällige Ergänzungs-
leistungen) die Lebenskosten in vielen
Fällen überhaupt nicht oder nur ganz
knapp zu decken vermag. Wer nicht noch
über Beiträge aus einer Pensionskasse
und allenfalls über Erträge aus der Dritten
Säule verfügt, kann sich im Alter wenig
leisten. Anzumerken gilt es ferner, dass
die Gesetzgebung in bezug auf die Pen-
sionskassen mindestens ebenso revi-
sionsbedürftig ist wie diejenige der AHV.
Viele Pensionskassen sind nicht gerade
ein Hort von Geschlechtergleichheit und
sozialer Gerechtigkeit.

Ruth Rutman

Inserat

Hausbetreuungsdienst
Wir

Betreuen und Pflegen
betagte, ältere und

spitalentlassene Leute
mit

Riege, Betreuung,
Haushalt, Kochen usw.

(Tag und Nacht
sowie an Wochenenden)

Hausbetreuung während der
Ferien oder Abwesenheit

Leeren des Briefkastens
Pflege des Gartens

generelle Beaufsichtigung
Vortäuschen von Anwesenheit

Betreuung von Haustieren/Rlanzen

Auskünfte über die Filialen (ganze
Schweiz) in Ihrer Nähe erteilt Tel.

Bern 031 21 12 77
Basel 061 691 25 33
Zürich 01 251 14 44

Coupon

Senden Sie unverbindlich die Unterlagen:

Ober Vergünstigungen als Kartei-
mitglied und Informationen über
den Hausbetreuungsdienst

Über die kostengünstigen Pflege-
und Altersversicherungen

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Senden an: Hausbetreuungsdienst, Spei-
chergasse 39, Postfach 6526, 3001 Bern
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